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Vorwort

Die Zeitarbeit hat nun vor fast 10 Jahren den Ritterschlag von
Gesetzgebung und Rechtsprechung erhalten: sie ist „jedenfalls seit
dem 1. 1. 2003 ein vom Gesetzgeber grundsätzlich akzeptiertes Mit-
tel der betrieblichen Personalpolitik“ (BAG v. 9. 12. 2003 – 9 AZR
16/03). Diese rechtliche Anerkennung spiegelt sich in der gestiege-
nen wirtschaftlichen Bedeutung der Leiharbeit wider. Ist der Anteil
der Arbeitnehmer, die in Leiharbeit arbeiten, in Deutschland zwar
immer noch erheblich geringer als in anderen europäischen Län-
dern – insb. den Niederlanden und Großbritannien –, so wächst er
doch ständig. Der Trend weg vom Normalarbeitsverhältnis hin zu
flexibleren Beschäftigungsformen scheint ungebrochen. Damit ein-
her geht ein verstärkter Arbeitnehmerschutz. Der Gesetzgeber hat
sich dafür entschieden, Zeitarbeit nicht regulativ zu verhindern, son-
dern sozialkonform zu begleiten.

Der Kommentar ist in Wissenschaft und Praxis freundlich aufge-
nommen worden. Auch in seiner 3. Auflage ist er darauf angelegt,
der Praxis eine umfassende Hilfe zu sein, die auch dort weiterführen
soll, wo gesicherte Rechtsprechung bislang nicht vorliegt. Der
Herausgeber dankt den Mitautoren für das große Engagement und
die zügige Erstellung der jeweiligen Kommentierungen, die eine
aktuelle und geschlossene Darstellung ermöglicht haben.

Bonn, im Juni 2012 Gregor Thüsing

V
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